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RS OGH 1959/8/5 1Ob192/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.1959

Norm

ABGB §878

Rechtssatz

Ein Vertrag, mit dem sich eine Wahrsagerin ("Psychographologin") verp8ichtet, gegen Entgelt die vom anderen

Vertragsteil bei ihr vorausgesetzten übersinnlichen Kräfte zu dessen Vorteil einzusetzen, ist wegen o;enbarer

Unmöglichkeit ungültig und nichtig.
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